
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 Bgld. KM Aufbewahrung der
Zeugnisse und Gutachten

 Bgld. KM - Bgld. Klärschlamm- und Müllkompostverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Die Untersuchungszeugnisse bzw. Gutachten gemäß § 1 Abs. 6 u n d § 2 Abs. 4 der Klärschlamm- und

Müllkompostverordnung sind mindestens zehn Jahre aufzubewahren.
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